„Ich schäme mich ja so!“:

eine wissenschaftliche Untersuchung
 zum Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern der Sonderschule für Lernbehinderte

Um die organisatorische Eigenständigkeit der Hilfsschule gegen den Widerstand von Volkschulpädagogen und Eltern durchzusetzen, propagierte die Hilfsschulbewegung im 19. Jahrhundert die Abtrennung der „schwachsinnigen“ von den „gesunden“ Schülern als Entlastung für die Volksschule und als „Schonraum“ für die gesellschaftlich deklassierte Schülerschaft. Mit der Pathologisierung der armen Kinder aus dem Subproletariat, ihrer sozialen Brauchbarmachung für einfachste Tätigkeiten und ihrer Erziehung zur Loyalität gegenüber der herrschenden Ordnung entsprach die reduktionistische Pädagogik der Hilfsschule voll und ganz den Interessen der damaligen Gesellschaft (Hänsel/Schwager 2004, Werning/Lütje-Klose 2003). 

Obwohl heute Chancengleichheit und gesellschaftliche Integration für alle Kinder und Jugendlichen oberste bildungspolitische Leitziele darstellen, werden immer noch Kinder in Sonderschulen von Kindern der Regelschulen abgetrennt. Auch gegen den Willen ihrer Eltern. Die Notwendigkeit, sie aus dem Regelschulsystem auszuschließen, wird immer noch mit dem Argument des „Schonraums“ begründet. Dort sollen sie vor Konkurrenz- und Leistungsdruck, vor Versagensangst und Misserfolgen geschützt und in der Entwicklung eines positiven allgemeinen und leistungsbezogenen Selbstkonzeptes unterstützt werden. 

Die Sonderschule: „Schonraum“ oder „Schonraumfalle“?

Auch wenn die Schonraumthese inhaltlich und sprachlich eine deutliche Modernisierung erfahren hat, bleibt sie doch im Kern der Hilfsschulpädagogik verhaftet. Auch heute bleiben hinter der Feststellung des individuellen Förderbedarfs der Sonderschüler/innen die wahren Ursachen für ihre Lern- und Leistungsprobleme verborgen: ihre Armutssituation und ihre extreme strukturelle Benachteiligung in unserem Schulsystem. Wie eh und je entlastet sich das Regelschulsystem mit Hilfe des Sonderschulsystems zum Schaden benachteiligter Kinder. 

90 % der Sonderschüler/innen kommen aus Familien, deren soziökonomischer Status nach Untersuchungen von Wocken (2005) unter dem Niveau der Arbeiterschicht liegt. Die herkunftsbedingten Leistungsschwächen werden meist schon in der Grundschule sichtbar, wo sozial benachteiligte Kinder häufig einen doppelten sozialen Außenseiterstatus einnehmen: wegen ihrer Armut und wegen ihrer Lernprobleme. Ihr Risiko, in eine Sonderschule überwiesen zu werden, ist nach einer Studie der AWO „Armut im frühen Grundschulalter“ (2005) dreieinhalb mal so groß wie das von Kindern, die nicht in Armut leben. Dort aber sind sie, wie in zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen immer wieder nachgewiesen, aufgrund des sozial verarmten Lernmilieus im Kompetenzerwerb extrem benachteiligt und, wie die Statistiken der Schulabschlüsse ausweisen, zur Erfolglosigkeit verurteilt. Als gering Qualifizierte und damit normabweichende Minderheit sind sie in der modernen Bildungsgesellschaft von sozialem Ausschluss bedroht und der Stigmatisierung ausgesetzt. 

Da die Schonraumthese für den Erhalt des eigenständigen Sonderschulsystems im Dienste des selektiven und auf Homogenität ausgerichteten Regelschulsystems zentral ist, habe ich die Behauptung, im Schonraum der  Sonderschule gelänge es, die Entwicklung eines positiven allgemeinen Selbstkonzeptes zu fördern, einer wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen. 

197 Schüler/innen der Sonderschule für Lernbehinderte im Ruhrgebiet wurden schriftlich befragt.

Übersicht über die Stichprobe (Angaben der Prozentwerte in Klammern)

	Originäre Sonderschüler/innen (N=55)
	Seiteneinsteiger/innen (N=142)

	weiblich
	männlich
	weiblich
	männlich

	24 (43,6)
	31 (56,4)
	56 (39,4)
	86 (60,6)

Schülerzahl Gesamt(N=197)

	ohne Migrationshintergrund
	mit 

Migrationshintergrund
	ohne Migrationshintergrund
	mit 

Migrationshintergrund

	47 (85,5)
	8 (14,5)
	103 (73,0)
	38 (27,0) 

Schülerzahl Gesamt (N=196)*


* bei 1 Seiteneinsteiger/in fehlt die Angabe zum Migrationshintergrund

41 Schüler/innen wurden von mir interviewt. Es wurde in beiden Verfahren erkundet, welche emotionalen und sozialen Belastungen bzw. Entlastungen sie mit der Überweisung zur Sonderschule und dem Sonderschulbesuch verbinden und wie sich diese auf ihr Selbstkonzept auswirken. Zu diesem Zweck wurde u.a. erfragt, welches Bewältigungsverhalten ihnen in Alltagssituationen möglich ist, wenn sie mit ihrem niedrigen Sonderschulstatus konfrontiert werden. 

Unterschieden wurde zwischen den in die Sonderschule eingeschulten und als „originär“ bezeichneten Sonderschülern (eine statistisch ziemlich kleine Gruppe) und den Seiteneinsteigern aus der Grundschule bzw. den weiterführenden Schulen. Als Variablen für die statistische Analyse und die qualitative Inhaltsanalyse wurden das Geschlecht und der Migrationshintergrund berücksichtigt. 

195 Eltern wurden ebenfalls schriftlich befragt und 10 Eltern interviewt. Sie sollten einerseits Auskunft geben, wie sie die Wirkungen des Sonderschulbesuchs für ihre Kinder einschätzen, welche psychosozialen Be-und Entlastungen der Sonderschulbesuch ihres Kindes ihnen persönlich bedeutet und welches Schulsystem sie sich für ihre Kinder wünschen. Die auf Mehrperspektivität angelegte explorative Studie konnte durch die schriftliche Befragung von 73 Lehrerinnen und Lehrern an Sonderschulen auch deren professionelle Perspektive einbeziehen. 

Der Sonderschulstatus: beschämend und beschädigend

Die Ergebnisse bei Schülern und Eltern geben übereinstimmend den Blick frei auf ein Alltagsleben mit vielfältigen Beschämungen und sozialer Scham. Es zeigte sich, dass die Überweisung zur Sonderschule eine institutionelle Beschämung für fast alle Sonderschüler/innen darstellt, die begleitet wird von informellen Beschämungen durch Mitschüler/innen, Gleichaltrige und andere Akteure in ihrem Umfeld. Auch Lehrer/innen und Freunde werden zu den Personen gezählt, von denen Beschämungen ausgehen. 21 % der schriftlich Befragten machen wegen der Sonderschulüberweisung negative Erfahrungen mit ihren Freunden. Diese machen sich zum Teil lustig über sie oder brechen den Kontakt zu ihnen ab. 34, 8 % fühlen sich zur Sonderschule abgeschoben und haben den Eindruck, dass ihr Klassenlehrer sie „loswerden“ will. Über Erfahrungen der Bloßstellung und Missachtung ihrer Würde wissen auch die Schüler und Schülerinnen in Interviews zu berichten. Nur 8 Schüler/innen von insgesamt 41 geben an, dass sie keine Beschämungserfahrung mit dem Sonderschulbesuch verbinden. 

Mit der Auswertung der Interviews konnte nachdrücklich belegt werden, dass der stigmabehaftete Sonderschulstatus fast alle Beschämten dazu zwingt, ihren niedrigen Schülerstatus in Alltagssituationen zu verschweigen. bzw. zu verleugnen. Die Reaktionen des Verschweigens und Verleugnens des eigenen Schülerstatus verweisen auf ein eher negatives Selbstkonzept. Im günstigeren Fall sind sie als äußere Anpassung an die negative Fremdtypisierung zu deuten, im ungünstigeren Fall drückt sich darin die Übernahme des negativen Fremdbildes in das Selbstkonzept aus. Als Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die negative Selbstwahrnehmung in der statusgebundenen Scham die Schüler/innen der Sonderschule darin behindert, ein positives belastbares Selbstkonzept zu entwickeln.  

Obwohl den originären Sonderschülern und Sonderschülerinnen die Beschämung durch den Ausschluss aus dem Regelschulsystem erspart geblieben ist und sie die längste Verweildauer im „Schonraum“ der Sonderschule haben, können sie keinen erkennbaren Vorteil für ihr Selbstkonzept daraus ziehen. Eher liegen Hinweise vor, dass einige von ihnen in ihrem Selbstwertgefühl
besonders beschädigt worden sind. 

Dieser Befund verweist auf das Forschungsergebnis von Wocken (2005). Er stellte in einer Untersuchung über Förderschüler/innen in Brandenburg fest: „Die frühzeitig eingeschulten, schwächeren Förderschüler verharren auf ihrem niedrigen Niveau und sind weder in den Schulleistungen noch in der Intelligenz mit jenen Schülern konkurrenzfähig, die noch einige Jahre in der allgemeinen Schule verbleiben konnten und erst spät zur Förderschule wechseln. Diese Positionsstabilität der schwachen Schüler mit Lernbehinderungen spricht unzweifelhaft gegen eine kompensatorische, rehabilitative Wirksamkeit der Förderschule.“ 

Analog dazu können die Interviewergebnisse dahingehend gedeutet werden, dass die originären Sonderschüler/innen wegen ihrer längeren Verweildauer in der Sonderschule nicht nur in ihrer Intelligenz- und Lernentwicklung gegenüber den später überwiesenen Seiteneinsteigern und Seiteneinsteigerinnen erheblich benachteiligt sind, sondern auch in der Entwicklung ihres Selbstkonzeptes. 

Migranten: besonders belastet und beschämt 

Die Belastung durch das Schamgefühl ist bei Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund (die meisten befragten und interviewten Schüler/innen waren türkischer Abstammung) stärker als bei herkunftsdeutschen Schülern und Schülerinnen der Sonderschule. Migrantenkinder werden nach eigener Wahrnehmung sehr viel häufiger und ausgeprägter mit der Scham, aber auch der Enttäuschung und Traurigkeit ihrer Eltern wegen des Sonderschulbesuchs konfrontiert. Die Wahrnehmungen der Kinder decken sich mit den Angaben der Eltern. Fast doppelt so viele Migranteneltern wie herkunftsdeutsche Eltern geben in der schriftlichen Befragung an, dass es ihnen sehr bzw. ein bisschen peinlich ist, über den Sonderschulbesuch ihres Kindes zu sprechen. 

Migranteneltern befürchten eine doppelte Diskriminierung und Stigmatisierung, wenn zu dem ethnischen Minderheitenstatus noch der Sonderschulstatus hinzugefügt wird. Zusätzlich müssen insbesondere türkische Familien Diskriminierung von den eigenen Landsleuten fürchten. Die Folge ist, dass der Sonderschulbesuch aus Scham häufig zum absoluten Familiengeheimnis wird. Dagegen ist die Scham über den Sonderschulbesuch des Kindes bei herkunftsdeutschen Eltern in der Regel geringer ausgeprägt. 

Vor diesem Hintergrund haben Migrantenkinder es schwerer, ihre Schamgefühle zu bewältigen. In der Elternscham werden ihre eigenen Schamgefühle verstärkt.  

Während Migrantenmädchen die Schamgefühle eher gegen sich selbst richten, eher mit sozialem Rückzug reagieren und unter großem Leidensdruck stehen, wenn sie teilweise jahrelang selbst ihren Freunden den Sonderschulbesuch zu verschweigen suchen, agieren die Jungen ihre Schamgefühle eher in Ärgerreaktionen aus. Sie leiten so ihre eigenen Scham- und Unterlegenheitsgefühle sowie die ihrer Eltern in aggressives Verhalten um. Die Gefahr, dass sie sich Cliquen mit negativer Werteorientierung anschließen, sich Schulleistungsnormen entgegenstellen und deviantes Verhalten zeigen, ist bei ihnen infolge ihrer massiv untergrabenen Männlichkeitsvorstellungen groß. Dagegen sind Migrantenmädchen der Gefahr ausgesetzt, sich dem negativen Fremdbild anzupassen.  

Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede im Umgang mit der Scham sind bei herkunftsdeutschen Schülern und Schülerinnen in dieser Ausprägung nicht nachweisbar. Bei herkunftsdeutschen Mädchen fehlt der enorme Leidensdruck. Sie erleben ihren niedrigen Status weniger stark als sozialen Pranger und herkunftsdeutsche Jungen erleben die Scham- und Unterlegenheitsgefühle weniger stark als Angriff auf ihre Männlichkeitsvorstellung. Dabei spielt sicherlich eine Rolle, dass sie sich mit den Schamgefühlen ihrer Eltern weniger auseinandersetzen müssen. 

Aus der dargestellten Bedeutung der Elternscham für das Schamerleben und die Schambewältigung der Kinder darf nicht fälschlicherweise geschlossen werden, dass die Eltern letztlich die Verantwortung für die psychosoziale Belastung ihrer Kinder tragen. Das hieße, die Ursache mit der Wirkung zu vertauschen und die  negativen Effekte der sozialen Beschämung , die mit der Überweisung zur Sonderschule gesellschaftlich legitimiert ist und an den betroffenen Kindern und deren Eltern vorgenommen wird, zu individualisieren. Außerdem kann umgekehrt in der Studie nachgewiesen werden, dass die Abwesenheit der Elternscham nicht automatisch eine sichere Basis für ein positives Selbstkonzept ist. 

Konklusion 

Vielmehr gilt es herauszustellen, dass soziale Beschämungen wie der Ausschluss aus dem Regelschulsystem und die Zuschreibung eines stigmabehafteten Status besonders wirksame gesellschaftliche Instrumente sind, soziale Ungleichheit über das Schamgefühl und die negative Selbstwahrnehmung aufrechtzuerhalten (Neckel 1991).  

Im „Schonraum“ der Sonderschule kann die Entwicklung eines positiven allgemeinen Selbstkonzeptes nicht gelingen, so lautet das Ergebnis meiner Überprüfung. Aus menschenrechtlicher Sicht gesprochen bedeutet die Zuweisung des Sonderschulstatus für die Betroffenen eine Verletzung ihres Menschenrechts auf Bildung und auf Würde. Gefordert wird eine nichtaussondernde allgemeine Schule für alle, die jedes Kind in seiner Unterschiedlichkeit wertschätzt und unter Einbeziehung der sonderpädagogischen Förderung individuell fördert. 

Nur so lässt sich auch die am 13.12.2006 von der UN-Vollversammlung verabschiedete Convention on the Rights of Persons with Disabilities erfüllen. Sie fordert die Unterzeichnerstaaten in Artikel 24 auf, das Recht von Personen  mit Behinderungen auf Bildung und Erziehung ohne Diskriminierung und auf der Basis von Chancengleichheit zu realisieren und ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen zu garantieren. 

Während die befragten und interviewten Eltern diese Forderung unterstützen, sind es bei den befragten Sonderschullehrern nur 10 %., die ihren „Schonraum“ aufgeben wollen.
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� Die Ergebnisse sind veröffentlicht unter dem Buchtitel: „Ich schäme mich ja so!“ Die Sonderschule für Lernbehinderte als „Schonraumfalle“. Verlag Julius Klinkhardt 2007.


� Der Begriff Sonderschule für Lernbehinderte wird beibehalten. Der offiziellen Umbenennung in Förderschule wird nicht gefolgt, weil sich die gesellschaftliche Realität für die Betroffenen damit nicht verbessern lässt. 





